	BDI-Hilfestellung zur Erfüllung der
Anforderungen aus der REACH-Verordnung
	
	[image: image1.jpg]




	3.6.4
Umweltschutz und REACH - Anforderungen an nachgeschaltete Anwender
	Version 5.0
	22.06.2011


	Was?

	1. Nachgeschaltete Anwender (NA) sind unter REACH zur Überprüfung der eigenen Verwendungen gegen​über den vom Lieferanten übermittelten Expositionsszenarien (ES) mit Angaben zur sicheren Verwendung (Grenzwerte und Risikomanagementmaßnahmen (RMM)) verpflichtet. Wenn NA über Anhaltspunkte ver​fügen, dass die kommunizierten RMM nicht angemessen sind, ist dies dem Lieferanten mitzuteilen (siehe VCI-Praxisführer).
2. Für die nach Art. 31 und 32 zu übermittelnden Informationen sind im Kontext Umweltschutz und REACH die folgenden Kommunikationswege relevant:
· Art. 31 - Anforderungen an Sicherheitsdatenblätter (SDB): Form und Inhalt sind durch die REACH-Ver​ordnung, Anhang II, vorgegeben,
· Art. 32 - Informationspflicht gegenüber den nachgeschalteten Akteuren in der Lieferkette bei Stoffen als solchen und in Gemischen, für die kein SDB erforderlich ist: Mindestinformationen sind durch die REACH-Verordnung vorgegeben. Es müssen nur Informationen weitergegeben werden, wenn die Bedin​gungen der Absätze 1 b (Zulassung), c (Beschränkungen) oder d (Waiving-Bedingungen) des Artikels zutreffen.

3. Hinsichtlich der Aktualisierung der Informationen ist zu beachten, dass gemäß Art. 32 der Informationsfluss permanent zu gewährleisten ist.
4. Die ES sind im Kontext Umweltschutz wie folgt zu berücksichtigen:
Bei Erhalt eines erweiterten Sicherheitsdatenblatts (eSDB) für einen Stoff muss überprüft werden, ob die eigenen Verwendungen mit den in den ES bzw. den in Abschnitt 1.2 des SDB genannten Verwendungen übereinstimmen.
Im ersten Schritt sollten die Titel der relevanten ES mit der eigenen Verwendung verglichen werden. Für einen solchen Vergleich eignet sich Tabelle A-4 der ECHA-Leitlinie für nachgeschaltete Anwender zur Do​kumentation.
Im zweiten Schritt muss überprüft werden, ob die in den ES beschriebenen Bedingungen für eine sichere Verwendung hinsichtlich der Umwelt mit den tatsächlichen Verwendungsbedingungen im Unternehmen übereinstimmen und ob die genannten Grenzwerte (PNEC) bezüglich der einzelnen Umweltkompartimente eingehalten werden. Zur Ermittlung der dafür notwendigen PEC-Werte können eigene Messwerte, Instru​mente (z. B. ECETOC TRA) oder empirische Abschätzungen verwendet werden. Für die Dokumentation eignen sich Tabelle A-5 und A-6 der ECHA-Leitlinie für nachgeschaltete Anwender. Es kann sein, dass die Bedingungen, unter denen einen Stoff eingesetzt wird, von den Vorgaben im SDB abweichen. Zur Prüfung, ob die Verwendung dennoch sicher ist bzw. über das ES abgedeckt ist, können umweltspezifische Scaling​methoden angewendet werden. Hinweise zur Expositionsabschätzung und zum Scaling gibt der VCI-Praxis​führer Teil 1 – 4.
Es ist auch möglich, eigene Scalingmethoden zu entwickeln und anzuwenden. Diese können u. U. auch we​sentlich genauer sein, da sie die tatsächlichen Standortbedingungen des Unternehmens berücksichtigen, z.B. geographische Besonderheiten, Vorflutereinträge, eigene Abwasserbehandlungsanlagen, etc.
5. Umweltfreisetzungskategorien (Environmental Release Categories - ERCs) wurden im Rahmen des Use-De​scriptor-Systems definiert, um die Abschätzung der Emissionen in die Umwelt (Stufe 1: Abschätzung) zu erleichtern.
Unter der Annahme, dass keine RMM eingesetzt werden, existieren für die einzelnen Umweltfreisetzungs​kategorien (Standard-)Freisetzungsfaktoren für die Emission in die Umweltkompartimente Luft, Wasser, Boden. Diese Freisetzungsfaktoren können in die Gleichungen R.16-1 und R.16-2 (Kapitel R.16 ECHA-Leitlinie zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung 'Abschätzung der Umwelt​exposition') eingesetzt werden, um die Freisetzung eines Stoffes in die Umwelt zu berechnen. Um die geeig​neten ERCs auswählen zu können, müssen keine stoffspezifischen Eigenschaften bekannt sein, sondern lediglich Informationen über die wesentlichen Verwendungsbedingungen eines Stoffes vorliegen: z. B. Lebenszyklusabschnitt, Anwendungssystem offen oder geschlossen, Typ der Anwendung, Verteilung der Emissionsquellen, Innen- oder Freilandanwendung.

Eine Zusammenstellung der ERCs findet sich in Kapitel R.16 ECHA-Leitlinie zu den Informationsanfor​derungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung (Anhang R.16.1, Tabellen R16-20 bis R16-23). ERCs stellen einen sehr konservativen Ansatz der Emissionsabschätzung dar.
Einzelne Branchen haben daher spezifische Umweltfreisetzungskategorien festgelegt (spERCS) bzw. arbei​ten an deren Definition. Die spERCs sollen die Emissionssituation für ihre spezifischen Prozesse und Anwendungen genauer beschreiben und dadurch eine realistische Abschätzung der Freisetzungsraten ermöglichen. Zukünftig soll es möglich sein, spERCs auch in den gängigen empirischen Bewertungsinstru​menten (CHESAR, ECETOC TRA) einzusetzen.
6. Abfallpfad: Auch wenn Abfälle keine Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse im Sinne von REACH sind, müs​sen die ES grundsätzlich auch die Abfallphase berücksichtigen (s. R.18 „Estimation of exposure from waste life“, S. 7, ECHA-Leitlinie zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung). Im We​sentlichen werden Risiken, die in der Abfallphase bestehen, über die Abfallgesetzgebung geregelt. Dennoch bestehen auch für Hersteller und Importeure von Stoffen sowie für NA und Abnehmer von Erzeugnissen bestimmte Pflichten in Bezug auf die Abfallphase.
Diese Pflichten werden in R.13.2.6 (ECHA-Leitlinie zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicher​heitsbeurteilung) beschrieben, dort heißt es. „…, Annex I paragraph 5.1.1 of REACH also makes it clear that the risk management measures in an exposure scenario should cover waste management measures to reduce or avoid exposure during waste disposal and/or recycling.”
In R.18.5.2 “Examples for treatment specific pre-sets” (ECHA-Leitlinie zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung) wird für die einzelnen Entsorgungspfade (Deponie, Verbrennung, Mit​verbrennung, Altauto- und Elektroschrott-Entsorgung) eine Abschätzung der Emissionsfaktoren vorgenom​men. (s. a. BDI-Hilfestellung 3.4.2 zu Sekundärrohstoffen).
7. Wasserpfad: Fällt bei einem Herstellungs- oder Verwendungsverfahren Abwasser an, mit dem ein Stoff in ein Gewässer eingeleitet wird, so ist bei Nichtübereinstimmung mit dem ES in der Expositionsbeurteilung bzw. Expositionsabschätzung (s. BDI-Hilfestellung 2.2.11) das ggf. hieraus folgende Risiko abzuschätzen.

	Wer?

	8. Abfallpfad: R.18-1 (ECHA-Leitlinie zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung) beschreibt die Schnittstellen zwischen REACH und dem Abfallregime. NA sollten Folgendes beachten:
· Interne Handhabung von Stoffen im Abfall: Auch wenn hierfür schon das Abfallregime greift, muss der NA dennoch die RMM des ES beachten. Die Pflichten des NA unter REACH enden dann, wenn er den Abfall in die Verantwortung eines autorisierten Abfallentsorgers übergeben hat.

· Rückstände aus der Abwasser- oder Abluftreinigung sind Gegenstand des ES, Sektion Abfall.

9. Wasserpfad: Der Hersteller, der NA und der Betreiber der Abwasserbehandlungsanlage haben die Risiken der Emissionen aus den Herstellungs- oder Verwendungsverfahren in ein Gewässer und damit auch für das Sediment im Gewässer im Rahmen der Registrierung von Stoffen ≥ 10 t/a oder der Zulassung zu beurteilen (s. BDI-Hilfestellungen 2.2.1, 2.5.1).

	Wie?

	10. Abfallpfad: R.18-1 (ECHA-Leitlinie zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung) beschreibt die Schnittstellen zwischen REACH und dem Abfallregime. NA sollten beachten: Bei der Über​prüfung der eigenen Verwendung ist vor allem zu klären, ob diese Verwendungen sicher sind oder nicht,
d. h. ob die Grenzwerte (PNECs, DNELs) eingehalten werden. Entsprechend gibt es hier für den NA meh​rere Möglichkeiten zur Durchführung der Überprüfung, er kann:
· die einzelnen expositionsbestimmenden Größen, die im ES angegeben werden, nacheinander durchgehen;

· alternativ oder ergänzend prüfen, ob er für seine eigenen Verwendungen bereits interne Messergebnisse oder Kenntnisse hat, die ihm eine Beurteilung der Expositionssituation erlauben.

11. Wasserpfad: Die sich aus der Verdünnung einer Abwassereinleitung in ein Gewässer ergebenden Konzen​trationen eines Stoffes im Wasser und im Sediment müssen mit dem für diesen Stoff geltenden PNEC ver​glichen werden. Liegt die Konzentration oberhalb des PNEC, sind dem Stand der Technik entsprechende Minderungsmaßnahmen vorzusehen. Die Ermittlung des PNEC erfolgt durch die Interpretation der Ergeb​nisse ökotoxikologischer Untersuchungen. Dabei sind die für die Ökotoxizität relevanten Einflussfaktoren wie z. B. Wasserlöslichkeit, pH-Wert, Pufferkapazität zu berücksichtigen. Sowohl das Gewässer als auch das Sediment sind zu betrachten.

	Wann?

	12. Der NA hat 12 Monate Zeit, um seine eigene Verwendung zu überprüfen, mit dem Lieferanten zu kommu​nizieren (falls notwendig) und die empfohlenen RMM umzusetzen oder eine eigene Stoffsicherheitsbeurtei​lung durchzuführen und ggf. das von ihm erstellte ES seinen Abnehmern mitzuteilen.
13. Wenn ein NA einen Stoff als solchen oder in einem Gemisch unter Bedingungen verwendet, die nicht dem ihm mitgeteilten ES entsprechen, ergibt sich hieraus für ihn in der Regel auch die Verpflichtung, innerhalb von 6 Monaten die ECHA über diese Verwendungen zu unterrichten (Art. 38).
14. Die vorgenannten Fristen gelten ab Erhalt des SDB.

	Hinweise und Empfehlungen

	15. Hinweise, Empfehlungen:
a) Die Überprüfung der Übereinstimmung mit den Anwendungsbedingungen und den RMM ist in der ECHA-Leitlinie für nachgeschaltete Anwender im Einzelnen in Kapitel 5 beschrieben. Dort wird auch ein Ablaufschema für die Prüfung vorgeschlagen. Im Anhang 3 der ECHA-Leitlinie ist eine Checkliste wiedergegeben, anhand derer die Überprüfung stufenweise erfolgen und die Ergebnisse dokumentiert werden können.
Hilfestellungen zum Scaling sind in der ECHA-Leitlinie zur Stoffsicherheitsbeurteilung im Teil G ent​halten, s. a. VCI-Praxisführer und ECHA-Leitlinie für nachgeschaltete Anwender.
b) PNEC-Werte zu allen registrierten Stoffen können auf der ECHA-Homepage z. B. über die CAS-Nr. er​mittelt werden.
c) Da der PEC unter Berücksichtigung der vorhandenen RMM bestimmt wird, bedeutet die Einhaltung eines PNEC, dass dann keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich sind.
d) Die Einhaltung eines PNEC garantiert nicht die Einhaltung sonstiger Abwasservorschriften. Dort sind auch Summenparameter ohne Wirkungsbezug gegeben, die über Anforderungen an einzelne Stoffe hinausgehen können. Allerdings könnte auf der Basis von PNECs eine Eignungsfeststellung nach Was​serhaushaltsgesetz (WHG) eingefordert werden.
e) Beispiel für eine nicht beabsichtigte Freisetzung: Auf eine Chemiefaser aufgebrachte Appretur, die im Verlauf der Weiterverarbeitung der Faser, des Textils ausgewaschen und in den meisten Fällen dem Abwasser zugeführt wird. Voraussetzungen: Die hergestellte Chemiefaser ist ein Erzeugnis. Bei der auf die Faser aufgebrachten Appretur handelt es sich um mindestens einen Stoff. Begründung: Der Stoff ver​bleibt nicht nur auf der Faser, sondern dringt auch in diese ein. Die Faser, das Textil ist bereits ein Erzeugnis und wird zu Rollen, Ballen, etc. weiterverarbeitet, der Stoff befindet sich damit im Erzeugnis. Der Stoff kann bei einem der nächsten Arbeitsschritte in das Abwasser gelangen: Dieser Schritt ist nicht beabsichtigt, weil die Funktion des Erzeugnisses Chemiefaser/Textil als solchem davon nicht beeinflusst wird. Der Stoff wird dabei nicht zu Abfall im Sinne von 2006/12/EG.
16. Weiterführende Links:
a) UBA: Linkliste zu Stoffdatenbanken, s. dort insb. INERIS zu PNEC-Werten
b) RUH: Eine Anleitung zur Bestimmung von PNEC-Werten bietet das RUH-Projekt betr. Oberflächen​gewässer (sog. kursorische Stoffbetrachtung).
c) ECHA: PNEC-Werte für bereits registrierte Stoffe.
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